
Der Behindertenbeirat wird  
neu gewählt – am 4. Juni 2025 

Wir suchen Menschen, die im Behindertenbeirat aktiv sein wollen.
Rund 10 Prozent der Menschen in Augsburg haben eine Behinderung.  

Der Behindertenbeirat ist eine wichtige Interessensvertretung für diese Personengruppe.

Was sind die Aufgaben des Behindertenbeirats?
Der Behindertenbeirat vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderung in der  

Stadt Augsburg. Sie sollen genauso behandelt werden wie Menschen ohne Behinderung.  

Der Behindertenbeirat setzt sich für gleichberechtigte Teilhabe für alle ein.  

Er berät den Stadtrat und die Verwaltung. Die Wahl findet am 4. Juni 2025 statt. 

Kann ich mich aufstellen lassen?
Sie können sich zur Wahl stellen, wenn Sie

• mindestens 18 Jahre alt sind

• Ihren Hauptwohnsitz in Augsburg haben

• eine Behinderung nachweisen können  

 (Schwerbehindertenausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes)



Wie kann ich mich aufstellen lassen?
Auf der Internet-Seite des Behindertenbeirats gibt es ein Formular. Sie können  

das Formular online ausfüllen und per Mail zurücksenden. Sie können das Formular  

ausdrucken und postalisch an uns schicken. Sie haben bis 30. April 2025 Zeit. 

Adresse:

Geschäftsstelle Behindertenbeirat der Stadt Augsburg,  

Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg 

Aus wie vielen Mitgliedern besteht der Beirat?
Der Beirat besteht aus 37 Mitgliedern:

• 24 Personen mit Behinderung aus Augsburg

• 10 Personen von Verbänden, die in der Behindertenarbeit tätig sind

• 2 Personen von Elterninitiativen im Behindertenbereich 

• der / dem Augsburger Behindertenbeauftragten

Wer kann wählen?
Sie müssen in Augsburg wohnen, eine Behinderung haben und mindestens 18 Jahre alt 

sein. Mit Ihrer Wahl bestimmen Sie mit, welche Personen Ihre Interessen vertreten.

Wie läuft die Wahl ab?
Am 4. Juni 2025 gibt es eine Versammlung der Augsburger Bürgerinnen und  

Bürger mit Behinderung im Kolpingsaal in der Frauentorstraße 29. Hier stellen sich  

alle Personen, die Sie wählen können, persönlich vor. Dann findet die Wahl statt.  

Jede Wählerin und jeder Wähler darf 24 Stimmen auf einem Stimmzettel verteilen.  

Die Stimmzettel werden ausgezählt und die neuen Beiratsmitglieder verkündet.

Informationen über die Wahl im Internet: 
www.augsburg.de/bbr-wahl


